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Amt für R~ui. ~:f
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES R~ - ~ ~SRAT-E

DES KANTONS SOLOTH ~ N ~ 1974

23. O~c~ber 1974 N . 5835

Mit Beschluss Nr. 3787 vom 28. Juni 1974 hat der Regierungsrat

die von der Einwohnergemeinde Wisen unterbreitete Baulandumle—

gung “Martinsgrund“ grundsätzlich genehmigt. Die Gemeinde wurde

beauftragt, die Landumlegung vermessen und vermarken zu lassen

diesem Auftrag ist sie nachgekommen. Der definitiven Genehmigung

steht daher nichts im Wege. Die Gebührenbefreiung wurde schon an—

lässlich der grundsätzlichen Genehmigung ausgesprochen.

Es wird

beschlossen

1. Die Baulandumlegung “Martinsgrund“ der Einwohnergemeinde

Wisen wird im Sinne von § 5 der Verordnung über die Umle—

gung oder Zusammenlegung von Bauland, gestützt auf den vor

gelegten Plan mit Eigentümer— und Flächenverzeichnis sowie

das Dienstbarkeitenverzeichnis definitiv genehmigt.

2. Die Amtschreiberei Olten—Gösgen, Olten, wird beauftragt,

den neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen.

Genehmigungsgebühr : Fr. 40.——
Ausfertigungsgebühr: Fr. 10.——
Publikationskosten : Fr. 18.——

Fr. 68.—- (Staatskanzlei Nr. 1065)NN

= Der Staatsschrejber:

1~.~

Bau—Departement (4) mit Akten pk
Hochbauamt (2)
Tiefbauamt (2)
An~t für Raumplanung (2), mit 1 gen. Plan (Leinwand) und

1 Dienstbarkeitenverzejchnjs
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (pw)
Aintschreiberei Olten—Gösgen, Olten, mit 1 gen. Plan (Leinwand)

und 1 Dienstbarkeitenverzejchnjs
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Plan und 1 Dienstbarkeiten—

verzeichnis
Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Wisen (2) mit 10 Plänen und

1 Dienstbarkeitenverzeichnis
Baukommission der Einwohnergemeinde Wisen
Vermessungs— und Ingenieurbüro Rahm + Buxtorf, Olten

23066~€°~b1V~tt. Publikation von Ziff, 1 des Disoositivs





/09/
/10

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

28. Juni 1974 Nr. 3787

Mit Schrejb~n vorn 7. Dezemb~r 1973 unterbreitet der Gemeinderat
von Wisen einen Plan <alter und neuer Zustand) mit Eigentümer

.:~nd F].ächen.tahelle sowie ein Dienstbarkeitenverzejc~js und die
• Akten.. der~ Baulan~um1egung “Martjnsgrufl~n~ Der Plan war mit den

~da-zugehörigen Verz~ichnjssen ordnungsgemäss vom.12. Oktober bis
•1Q.-. •Novernber. .i973.:. aufgelegt worden. Gegen die Baulandumlegung

-~ ::~urd~en.‘ innert flUtzlicher Frist drei E~.nsprachen eingereicht.
Alle drei wurden vom Gemeinderat abgewiesen. Die drei Einspre
cher akzeptierten diesen Entscheid nicht und erhoben Beschwerde
beim-Re‘gi~rungsra.~~ Zwei dieser Beschwerden wurden frühzeitig

zürückgezogen. Mit dem dritten Einsprecher mussten Beamte des
• B‘au-Depari~ementes verhandeln. Aufgrund dieser -Verhandlungen

• zög:auch der dritte Ein~precher seine Beschwerde: zurück. Vom

Rückzug aller drei Beschwerden wird Kenntnis genommen. Die Be
mühungen des Staates werden mit dem Kostenvorschuss verrecljnet.

• Der Gemeinderat ersucht um Genehmigung der Baulandumlegung,

Das Verfahren wurde formell richtig durchgeführt. Materiell
sind keine Bemerkungen anzubringen. Die Landumlegung kann auf—
grund des durchgeführten Verfahrens grundsätzlich genehmigt
werden. Die Gemeinde Wisen wird aufgefordert, die Vermessung
und Vermarkung durchführen zu lassen und dem Regierungsrat im
Sinne von § 5 der Verordnung über die Umlegung oder Zusammen
legung VOfl Bauland zur definitiven Genehmigung vorzulegen.
Dem Genehmigur1gsge5U0~ sind vier Pläne (zwei auf Leinwand auf
gezogen) mit gleich vielen Eigentümer~ und Flächen-tabellen und

Dienstbarkeitenverzejc~issen beizulegen.
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Es wird
beschlossen:

1. Die BaulandumlegUng ~Martinsgrundt‘ der Einwohnergemeiflde

Wisen wird grundsätzlich genehmigt.

2. Vom Rückzug der drei Beschwerden wird Kenntnis genommen.

5. Der Beschwerdeführer H. Kunz, Huppstrasse 99, Wisen, hat
eine Gebühr von Fr 100.—— zu bezahlen, welche mit dem ge

leisteten Kostenvorschuss verrechnet wird.

4. Die Einwohnergemeinde Wisen wird beauftragt, die in Ziffer 1
.:gena~te:Baulanduh1legungveI~es~S~fl und vermarken zu lassen.

~..Es.sind:4 Pläne (2aiff Leinwand aufgezogen) sowie gleich

;v~ele. Eige~tüm:er— und Flächentabellen und Dienstbarkeiten

:verzei:chnisse deffi Regierungsrat zur definitiven Genehmigung

zuunterbreiten.

5 Fur die durch das Unternehmen bedingten grundbuchlichen
Eintragungen, Abanderungen und Loschungen werden keine

Grundbuch- und andere Amtschreibereigebuhrefl und fur die
Eigentumsubertragungen keine HandanderungSgebUhren erhoben

GebüI~j (Kosten, Auslagen)

H0 Kunz, Wisen Fr 100.—— (verrechnet mit Kosten—
vorschuss)

Der Staatsschreiber:

~
Bau~Departement pw (5), mit Akten
Re~htsdienst(3)
Tiefbauamt (2)
Hochba1~mt
Amt für Raumplanung (5)
Finanz~rerwaltung
Steuerverwaltung
KreisbauamtiI,Olten
Amtschreiberei Olten-Gösgen, Olten. . ..

BaukommissiOn~.4699 Wisen
Ammannamt EG 4699 Wisen, mit Akten, EINSCHREIBEN
Vermessungs- und Ing.—Büro Rahm + Buxtorf, Tannwaldstr. 62, Olten
H. Kunz, Huppstrasse 99, 4699 Wisen EINSCHREIBEN
Dr. M. Fink. Poststrasse 12, Solothurn, EINSCHREIBEN
Erbengemeinschaft Strub, zHdn A. Strub, 4699 Wisen
P. Bitterli, Landwirt, 4699 Wisen


